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Täterpersönlichkeit und Versuchsbeginn:  

überholter BGE 87 IV 155 
 
„Ob die Schwelle der straflosen Vorbereitung nach der Vorstel-
lung des Täters überschritten ist oder nicht, entscheidet der 
Richter nach der Persönlichkeit des Täters und den Umständen 
des einzelnen Falles (BGE 83 IV 145)“. 
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